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   Unverhoffte Liquiditätsreserven heben!  
   Gesetz zur Bekämpfung von Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr  
 
    
   Sehr geehrte Damen und Herren,  
 

gestern ist ein neues Gesetz in Kraft getreten 
(BGBl. I 2014, 1218), nach dem Zahlungsziele von 
90 oder 180 Tagen nicht mehr zulässig sind. Gleich-
zeitig wurde ein gesetzlicher Mindestverzugszinssatz 
für Forderungen zwischen Unternehmen von 9 Pro-
zentpunkten über Basiszins eingeführt.  
 
Vereinbarte Zahlungsziele unwirksam? 
 
In vielen Branchen sind lange Zahlungsziele zuguns-
ten von Auftraggebern an der Tagesordnung. Solche 
Vereinbarungen können nunmehr in vielen Fällen 
rechtlich unwirksam  sein. Die Folge: Entgeltansprü-
che von Lieferanten gegen ihre Auftraggeber sind so-
fort fällig.  
 
Über 30 Tage in AGB unwirksam 
 
Nach dem neuen § 308 Nr. 1a und 1b BGB ist eine 
Regelung in vorformulierten Vertragsbedingungen 
(AGB) unzulässig, in der unangemessen lange Zah-
lungsfristen vorgesehen werden. Im Zweifel ist zwi-
schen Unternehmen eine Zahlungsfrist unangemes-
sen lang, wenn sie mehr als 30 Tage beträgt (vgl. 
§ 310 Abs. 1 BGB n.F.) 
 
Über 60 Tage nur noch in Ausnahmefällen 
 
Nach dem neuen § 271a BGB ist eine Vereinbarung 
über eine Zahlungsfrist von mehr als 60 Tagen  auch 
außerhalb AGB nur wirksam, wenn sie ausdrücklich 
getroffen und im Hinblick auf die Belange des Gläu-
bigers nicht grob unbillig ist. Die Vereinbarung einer 
Zahlungsfrist von mehr als 60 Tagen ist daher nur 
noch in Sonderfällen möglich .  
 
 
 

Anwendbar auf Verträge nach dem 28. Juli 2014 
 
Die neuen Regeln gelten für alle Schuldverhältnisse, 
die nach dem 28. Juli 2014 entstanden sind. Für vor 
dem 28. Juli 2014 abgeschlossene Dauerschuld-
verhältnisse  sind sie anwendbar, soweit die Gegen-
leistung nach dem 30. Juni 2016 erbracht wird. Bei 
Sukzessivlieferungsverträgen  sind die neuen Re-
geln ggf. auf Lieferabrufe nach dem 28. Juli 2014 
anwendbar, wenn eine individuelle Prüfung des Ver-
trages ergibt, dass der Lieferabruf ein eigenes 
Schuldverhältnis darstellt. 
 
Handlungsbedarf 
 
Bei allen Neuverträgen können Zahlungsfristen für 
eigene Entgeltforderungen grundsätzlich nicht mehr 
als 30 Tage betragen. Durch Individualvereinbarung 
können 60 Tage und nur in Ausnahmefällen mehr als 
60 Tage vereinbart werden. Bei bestehenden Suk-
zessivlieferungsverträgen ist zu prüfen, ob die neuen 
Vorschriften bereits auf zukünftige Lieferabrufe An-
wendung finden.  
 
Auf eine insolvenzrechtliche Zahlungsfähigkeits-
prüfung  können möglicherweise unwirksame Zah-
lungsziele erhebliche Auswirkungen haben! 
 
Mit besten Grüßen 
Ihre 
 
 
Raoul Kreide  Daniel Berg 
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Der newsletter gibt lediglich einen unverbindlichen Überblick und 
kann eine rechtliche Beratung nicht ersetzen. Als Ansprechpartner 
für eine etwaige Beratung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  

 


